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Planungsbüro Vogelsang 
Frau Ines Ricardt 
 
Per E-Mail 
  
 
 
 
23.1.2023 
Me/me 

Stellungnahme 2623B 
 
5. Deckblatt zum Bebauungsplan Nr. E 402 für das geplante Odenwaldallee Nahversor-
gungszentrum im Ortsteil Büchenbach, Stadt Erlangen 
 
Schallimmissionstechnische Untersuchung zur Auswirkung der Tiefgarage, des Verbrau-
chermarkts und des Verkehrslärms auf das Plangebiet und die Nachbarschaft, Ausarbei-
tung von erforderlichen Schallschutzmaßnahmen zur Vermeidung von Immissionskon-
flikten in der Nachbarschaft, Bericht Nr. 2623A vom 18.10.2021 
 
Fragen aus Öffentlichkeitsbeteilung und Stellungnahme zu Uhrschlag ausgehend von 
Kirchtürmen 
 
Sehr geehrte Frau Richard, 

 

wie eben telefonisch mitgeteilt bedarf es zu den im Betreff genannten Punkten nach Rückspra-

che mit Herrn Appel keine Änderung unseres Berichtes. Ich nehme hiermit hierzu gesondert 

Stellung. 

 

Stellungnahme zu Kapitel 6.12 Immissionsschutzbezogene Festsetzungen 

„Als maßgebliche Immissionsorte (IO) sind die zum Plangebiet nächstgelegenen Bestands- bzw. 
Wohngebäude mit folgender Kennung u. Lage herangezogen:“ 

 

In der Büchenbacher Anlage wird lediglich die Apotheke herangezogen, in der Büchenba-
cher Anlage 17 befindet sich auch eine Arztpraxis. Außerdem handelt es sich um kein 
Wohngebäude. Die eigentlichen Wohngebäude, die dem Plangebiet in der Büchenbacher 
Anlage direkt und am nächsten gegenüberstehen und somit am intensivsten von Immissio-
nen betroffen sind, werden nicht herangezogen. 
 
Stellungnahme: Dies ist insofern richtig, dass nur ein Immissionsort für Arztpraxis und 
Apotheke angenommen wurde, da diese sich nicht unterscheiden und nicht relevant sind, 
die bestehende Wohnbebauung wurden mittels Hausbeurteilungen weitergehend be-
rücksichtigt, als nur mit einzelnen Immissionsorten. 
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Als IO 5 + 6 wird die geplante Wohnbebauung der GeWoBau am nördlichen Rand des öf-
fentlichen Parkplatzes in der Übersicht erwähnt. Es wird von EG - 4. OG ausgegangen. Punk-
tuell wird dort jedoch ein Gebäude mit 7 Geschossen erstellt. Hier liegt ein Fehler vor, der 
die Immissionen schmälert. 
 
An anderer Stelle wird das 7-stöckige Gebäude der GeWoBau als Argument herangezogen, 
warum die erdrückende Geschosshöhe des Bauvorhabens „verträglich“ für die Umgebung 
sei. Es besteht der Verdacht, dass nicht sauber argumentiert wird. 
 
Stellungnahme: In unserem Prognosemodell wurden die Gebäudehöhen richtig berück-
sichtigt, als Immissionsorte wurden jedoch nur die ersten 5 Geschosse herangezogen, was 
aufgrund der Schallausbreitung sinnvoll ist. Hier liegt offensichtlich ein Missverständnis 
vor. 
 

Während des Scoping Termins am 12.09.2022 wurde auf die Kirchen östlich und westlich 
des Planungsgebiets hingewiesen. 
Hier bedarf es einer zusätzlichen schallschutztechnischen Untersuchung bezüglich des  
Uhrschlags ausgehend der Kirchtürme.   
Sakrales Glockenläuten ist wegen des Grundrechts der ungestörten Religionsausübung von  
immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen ausgeschlossen.  
 

Stellungnahme: Zur weiteren Berurteilung wurden am 17.01.2023 schalltechnische Mes-
sungen im Umfeld beider Glockentürme durchgeführt. 
 
Das Zeitläuten finden jeweils um 12:00 Uhr und 18:00 Uhr statt: 
 
Apostelkirche:   Einwirkzeit 2 x 5 min LwA = 118 dB(A) 
Martin-Luther-Kirche: Einwirkzeit 2 x 3 min LwA = 116,5 dB(A) 
 
Aufgrund der Schallemissionen der Glockentürme sind die Immissionsrichtwerte an der 
bestehenden Nachbarbebauungen bereits überschritten, des Weiteren kommt es an der 
Ost-Fassade der geplanten Wohnbebauung gegenüber der Martin-Lutherkirche zu Über-
schreitungen, die jedoch deutlich geringer ausfallen als im Bestand. 
 
Die Veränderung der Planung hinsichtlich der Gebäudehöhen bzw. geringer Lageände-
rungen hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse unseres Berichtes. 
 
Röthenbach, den 23.1.2023 
 

 


